
Weitere Finanztipps für Studierende 

• kostenfreie Girokonten  
 

• BahnCard zum Studententarif 
 

• Spezielle Studententarife bei Zeitungs- und Zeit-
schriftenabonnements 

 

• Studententarife für Handys 
 

• Studentenrabatte und mehr 
http://www.geizstudent.de/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

weiterführende Informationen 

www.studienfinanzierung.de  
www.studilux.de  
www.ekk.de/bildungskredit (Bildungskredit der Evangelischen 
Kreditgenossenschaft) 
http://www.kredit-vergleich.de/sitemap.htm 
 

Müller, U (2012): CHE-Studienkredit-Test 2012 

 
 
 

 

 

 
 
 

Weitere Informationen zum Thema Studienfinanzierung 
finden  

Sie auch auf unserer Internetseite 
 

www.mhrheine.de 

Mathias Hochschule Rheine 
Frankenburgstraße 31 
48431 Rheine 
Tel. 05971/42-1171 
Fax. 05971/42-1116 
E-Mail info@mhrheine.de 

 

 
 
 
 

 
 

Möglichkeiten der  
Studienfinanzierung 

 
 
 
 
 

 

Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG) 
 
Stipendien 
 
Studienkredite 
 
Weitere Finanztipps für  
Studierende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 21.01.2014 



Bundesausbildungsförderungsgesetz  
 
a) Elternabhängiges BAföG: 
Verdienst der Eltern, Lebenspartner wird in die Bedarfsrech-
nung mit aufgenommen, da sie unterhaltspflichtig sind 
Voraussetzungen: 

§ Deutsche Bürger mit Recht auf Daueraufenthalt 
§ Andere Ausländer mit Wohnsitz im Inland und Auf-

enthaltsgenehmigung 
§ Eignungsnachweis, dass die bisherigen Leistungen 

auf einen erfolgreichen Abschluss schließen lassen 
§ Altersbegrenzung 30 Jahre oder > 30Jahre bei Erfül-

lung bestimmter Voraussetzungen (z.B: Hochschul-
zugang über den zweiten Bildungsweg, Master-
Studiengang, Kinder unter 10 Jahren) 

 
b) Elternunabhängiges BAföG: 
unabhängig vom Verdienst der Eltern und Lebenspartner 
Voraussetzungen: 

• > 30 Jahre 

• oder 5 Jahre Erwerbstätigkeit nach dem 18. Le-
bensjahr 

• oder 6 Jahre beruflicher Tätigkeitsnachweis  
 
Leistungen: 

• Maximal 670 Euro/Monat bei eigener Wohnungsfüh-
rung über gesamte Regelstudienzeit  
(bis 400 Euro Nebenverdienst möglich) 

 
Rückzahlung: 

• Maximal 10.000 Euro 

• Nachlass bei besonders guten Studienleistungen  
 

Kontakt: 
Studentenwerk Münster 
Amt für Ausbildungsförderung 
Bismarckallee 5 
48151 Münster 
Te. 0251/8379539, 10:00 - 15:00 Uhr 
bafoeg@studenwerk-muenster.de 
BAföG-Hotline: 08002236341 
www.das-neue-bafoeg.de 

 

Stipendien 
 

Voraussetzungen/Bedingungen: 

• in der Regel Bewilligungszeitraum von 12 Monaten  

• teilweise Altersbegrenzung  

• je nach Stiftungshintergrund bildungs- und parteipoli-
tisch, religiös oder wirtschaftlich ausgerichtet 

Leistungen: 

• in der Regel finanzielle und ideelle Förderung 

• bis zu 800 Euro/pro Monat 

• z. T. Begrenzung auf Projekte (Auslandssemester, 
Abschlussarbeit,…) 

 

Rückzahlung: 

• keine 
 

Begabtenförderungen: 

• Aufstiegsstipendium des BMBF 

• Deutschlandstipendium 

• Friedrich Ebert Stiftung (SPD) 

• Konrad Adenauer Stiftung (CDU) 

• Friedrich Naumann Stiftung (FDP) 

• Heinrich Böll Stiftung (Bündnis/die Grünen) 

• Rosa Luxemburg Stiftung (DIE LINKE) 

• Hanns Böckler Stiftung (dt. Gewerkschaftsbund) 

• Studienkompass 
(Eltern ohne akademische Ausbildung) 

• Stiftung der deutschen Wirtschaft  
(Arbeitgeberverbände) 

• Cusanuswerk (katholische Kirche) 

• Evangelisches Studienwerk 

• Hanns-Seidel-Stiftung 

• Absolventa 

• Deutscher akademischer Auslandsdienst DAAD 

• Robert-Bosch-Stiftung … 
 
vertiefende Informationen: 
www.mystipendium.de/studienfinanzierung → verhilft bei der 
Auswahl der infrage kommenden Stiftungen 
http://www.studienkompass.de/foerderprogramm.html 
 

 

Bildungs- und Studienkredite 
 
 
a) Bildungskredit der KfW 
 

Voraussetzungen: 

• einkommens- und vermögensunabhängig 

• Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Hochschule in Deutschland 

• Altersbegrenzung 36 Jahre bei Antragsstellung 

• nur für Studierende in höheren Semestern (bei BA-
Studiengänge reicht ein Nachweis der üblichen Leis-
tungen innerhalb des ersten Ausbildungsjahres) 

• für Studierende eines Zusatz-, Ergänzungs- oder 
Aufbaustudiums 

 

Kontakt: 
Bundesverwaltungsamt, Abteilung IV Bildungskredit, 
50728 Köln, Telefon 0228/993584492 
www.bildungskredit.de 

 
 
 
 

b) Studienkredit der KfW 
 

Voraussetzungen: 
§ Deutsche Staatsangehörige sowie deren Familien-

angehörige 
§ EU-Staatsangehörige, die sich seit mindestens drei 

Jahren ständig im Bundesgebiet aufhalten 
§ Bildungsinländer mit deutscher Hochschulzugangs-

berechtigung 
§ Altersbegrenzung 44 Jahre bei Antragstellung 
§ Finanzierung ohne Sicherheiten und unabhängig 

vom Einkommen  
 
Kontakt 
www.kfw.de/Studienkredit 
 


